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RS OGH 1970/11/17 4Ob611/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.11.1970

Norm

ABGB §484

ABGB §488

Rechtssatz

Abweisung eines KlBegehrens, das auf Feststellung des Rechtes, Fenster nach außen zu ö5nen, gerichtet ist, schon

deshalb, weil der Kl selbst - entsprechend den baubehördlichen Bestimmungen - vor 16 Jahren diese Fenster so

umgebaut hat, daß sie nur nach innen zu öffnen sind.
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4 Ob 611/70
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